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KEINE KONKURRENZ AUF 
PRODUKTEBENE DENNOCH 
WETTBEWERB! 
Nimmt eine im Strukturvertrieb tä

tige Führungskraft eine Tätigkeit für 

einen anderen Vertrieb im Multi

Level-Marketing auf, kann dies eine 

Vertragsverletzung darstellen, auch 

wenn die abgesetzten Produkte 

nicht im Konkurrenzverhältnis zu

einander stehen. 

Auffassung der jeweiligen 

Streitpartei 
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Der im Streitfall klagende Vertreter 

war zum Organisationsleiter im Struk

turvertrieb des beklagten Unterneh

mers aufgestiegen. Der Unternehmer 

stellt Nahrungsergänzungsmittel. Kos

metik und Parfum her, die über ei

nen strukturierten Vertrieb an Ver

braucher abgesetzt werden. Die Ver

triebspartner qualifizieren sich durch 

Anwerbung weiterer Verkäufer zu 

Organisationsleitern, die als Handels

vertreter mit Umsatzbeteiligungen 

an den Geschäften der ihnen unter

geordneten Vertriebsstruktur parti

zipieren. Aufgabe des klagenden 

Vertreters war es, die von ihm auf

gebaute Vertriebsstruktur zu be

treuen und zu schulen. Außerdem 

war es ihm vertraglich untersagt. für 

ein anderes Unternehmen im Be

reich des Multi-Level-Marketing oder 

des Network-Marketing (Struktur

vertrieb) tätig zu sein oder sich dar

an zu beteiligen. 

Der klagende Vertreter hat Ver

triebspartner seines Unternehmers 

auf eine Tätigkeit für einen fremden 

Strukturvertrieb angesprochen, der 

Einzelhändler für den Anbieter eines 

digitalen Marktplatzes gewinnt. Wer

bung zu schalten und mit den On

line-Shops der Einzelhändler zu ver

linken. Die Vertriebspartner des frem

den Vertriebs werden über ein Bo

nussystem vergütet. Der beklagte 

ger eine E-Mail an Vertriebspartner 

seiner Struktur. in der er als „Exter

nal Partner" über den anderen Ver

trieb informierte und dazu aufforder

te, ihn bei Fragen zu kontaktieren. 

Der beklagte Unternehmer kündig

te deshalb fristlos. Der Kläger hielt 

die fristlose Kündigung für unwirk

sam. Es bestünde kein Konkurrenz

verhältnis. Er habe auf dem Markt

platz Werbung für den beklagten 

Unternehmer betrieben. Mit seiner 

Klage wollte der Kläger feststellen 

lassen. dass der Vertretervertrag 

bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

fortbesteht. 

Ansicht des Landgerichts 

Die Klage wurde vom LG Münster 

im Wesentlichen mit der folgenden 

Begründung abgewiesen: 

Ein wichtiger Grund zur Kündigung 

Unternehmer mahnte den Kläger eines Handelsvertretervertrages ge

wegen der Tätigkeit ab. Dieser er- mäß § 89 a Abs. 1 Satz 1 HGB liege 

klärte daraufhin. seine Tätigkeit für vor. wenn dem Kündigenden bei ob

den fremden Vertrieb eingestellt zu jektiver und gerechter Abwägung 

unter Berücksichtigung der gesam

ten Umstände des konkreten Falles 

eine Fortsetzung des Vertragsver

hältnisses bis zum nächsten Been

digungstermin unzumutbar sei. Wer

de eine Tätigkeit für einen anderen 

Strukturvertrieb vertraglich unter

sagt. verstoße der Hauptvertreter 

gegen dieses Verbot. wenn er sich 

in einer E-Mail als zuständiger An

sprechpartner für Fragen betreffend 

eines fremden Strukturvertriebs an

biete. Ein Strukturvertrieb zeichne 

sich insbesondere durch den Auf

bau einer Struktur in Form eines 

Stammbaums aus. sodass versch ie

dene Ebenen (..Multi-Level") entste

hen. Der Kopf einer jeden Struktur 

werde in irgendeiner Form an den 

Umsätzen der untergeordneten Ver

triebspartner beteiligt. Wesentliche 

Verdienstmöglichkeiten im Struk

turvertrieb lägen in der Anwerbung 

weiterer Vertriebspartner. Für einen 

Strukturve('trieb seien Mitarbeiter

aufbau nach dem Stammbaumprin-

- wie etwa Werbe-, Teamaufbau-. 

Koordinations- und Schulungstätig

keiten - grundsätzlich auch in an

deren Strukturvertrieben erbracht 

werden könnten. Wenn aber ein Ver

triebspartner zusätzlich für einen 

fremden Strukturvertrieb tätig wer

de, könne er gegebenenfalls seiner 

Tätigkeit für den Unternehmer nicht 

mehr mit der gewohnten Intensität 

und Aufmerksamkeit nachkommen 

oder diese sogar vollständig ein

stellen. etwa wenn er sich höhere 

Verdienstmöglichkeiten verspreche. 

In gleicher Weise werde der unech

te Hauptvertreter in seinem Bemü

hen, den umfangreichen Schulungs

und Betreuungspflichten gerecht zu 

werden. nachlassen, wenn ihm Akti

vitäten für den fremden Struktur

vertrieb lohnender erschienen. 

Ohne Belang für den Verstoß gegen 

das vertragliche Verbot sei auch. 

dass über den für den Drittvertrieb 

beworbenen Marktplatz auch Pro

dukte des Unternehmers angebo-

erst 

recht gelten, 

wenn der Vertreter angesichts der 

Abmahnung sogar ausdrücklich be

teuert habe. die beanstandete Tä

tigkeit einzustellen. Die Kündigung 

sei auch nicht verfristet. weil der 

Unternehmer innerhalb von zwei 

Wochen nach Kenntnis des Ver

tragsverstoßes gekündigt habe. 

Vertragsauslegung 

Im Streit steht einerseits die Ausle

gung des Handelsvertretervertra

ges. Das Landgericht präferiert da

bei eine Lesart. die in einem gewis

sen Spannungsverhältnis zu dem 

Gebot steht. vom Unternehmer ge

stellte formularmäßige Klauseln im 

vertreterfeindlichsten Sinne auszu

legen. Unter dieser Maßgabe dürfte 

die Klausel schon aus mangels Trans

parenz unwirksam sein. Die Klausel 

lässt im Unklaren, was unter den Be

griffen - ,.Multi-Level-Marketing" und 

„Network-Marketing" zu verstehen 

ist. Der in Klammern hinzu gefügte 

Begriff „Strukturvertrieb" beseitigt 

die Unklarheit nicht. Die Klausel un

tersagt allgemein das Network

Marketing und damit bei vertreter

feindlichster Auslegung jede ande

re strukturierte Vertriebstätigkeit. die 

auf die Errichtung eines „Netzwerks" 

von Kontakten und Ansprechpart

nern gerichtet ist. Eine solche weit 

reichende Beschränkung ist aus 

der Pflicht des Handelsvertreters. 

die Interessen des Unternehmers 

haben. Später verschickte der Klä- der beiderseitigen Interessen und zip und „passive" Verdienstmöglich- ten und dadurch der Absatz geför- wahrzunehmen. nicht herzuleiten. 

keiten über ein Bonussystem cha- dert werde. Denn das Wettbewerbs- Deshalb beschränkt die Klausel die 
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rakteristisch. Für die Annahme eines 

Verstoßes gegen eine Abrede. die 

dem Handelsvertreter in leitender Po

sition eine Tätigkeit in einem frem

den Strukturvertrieb untersage. sei 

es deshalb unerheblich. ob der an

dere Vertrieb vergleichbare Pro

dukte absetze oder auf ganz ande

ren Geschäftsfeldern tätig sei. Das 

vertragliche Verbot richte sich vor 

allem gegen die Gefahr, dass der 

Handelsvertreter in leitender Positi

on versuche. qualifizierte und erfah

rene Vertriebspartner seiner Struktur 

für einen fremden Strukturvertrieb 

zu werben. Diese Gefahr sei umso 

größer. weil der Handelsvertreter mit 

den Vertriebspartnern seiner Struk-

verbot richte sich vor allem gegen 

die Gefahr. dass ein Handelsvertre

ter in leitender Position versuche, 

qualifizierte und erfahrene Ver

triebspartner seiner Struktur für ei

nen fremden Strukturvertrieb zu re

krutieren. Diese Gefahr bestehe un

abhängig davon, welche Produkte 

das fremde Unternehmen oder der 

leitende Handelsvertreter für die

ses Unternehmen vertreibe. 

Stelle der Handelsvertreter trotz Ab

mahnung ein beanstandetes ver

tragswidriges Verhalten nicht ein. sei 

für den Unternehmer wegen einer 

grundlegenden Beschädigung des 

Vertrauensverhältnisses eine Fort

setzung der Zusammenarbeit bis 

gewerblichen Entfaltungsmöglich

keiten des unechten Hauptvertre

ters so erheblich. dass sie diesen 

auch nach allgemeinen Erwägun

gen unangemessen benachteiligt. 

Dass die Entscheidung im Ergebnis 

in Ordnung geht. beruht allein dar

auf. dass der leitende Handelsver

treter dem Unternehmer verspro

chen hatte, die beanstandete Tätig 

keit für den fremden Vertrieb einzu

stellen. Dieser Individualabrede und 

der aus ihr folgenden Pflicht. die 

Tätigkeit für den anderen Vertrieb 

zu unterlassen, hat der unechte 

Hauptvertreter zuwider gehandelt, 

sodass ein wichtiger Grund zur Kün

digung gegeben sein dürfte. 
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